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Berufsunfähigkeit bei Wechsel in Teilzeit (Teilzeitklau-
sel) 

(14) Reduziert die versicherte Person innerhalb der Versi-
cherungsdauer den zeitlichen Umfang ihrer arbeitsvertrag-
lich vereinbarten Vollzeittätigkeit aus einem der unten 
aufgeführten, nicht medizinischen Gründe vorübergehend 
auf eine Teilzeittätigkeit, so legen wir unserer Prüfung die 
vertraglich vereinbarte, wöchentliche Arbeitszeit der ur-
sprünglichen Vollzeittätigkeit zugrunde. 

Liegt unter diesen Voraussetzungen eine bedingungsge-
mäße Berufsunfähigkeit vor, erhalten Sie die vereinbarten 
Leistungen gemäß § 2. 
Sollten wir nach Anerkennung unserer Leistungspflicht eine 
Nachprüfung im Sinne des § 13 vornehmen, so legen wir 
bei einer möglichen Vergleichsbetrachtung auch hier den 
zeitlichen Rahmen der ursprünglichen Vollzeittätigkeit 
zugrunde. 

Gründe sind folgende: 
 
Gesetzliche Elternzeit 

Die versicherte Person hat ihre Vollzeittätigkeit während 
ihrer Elternzeit nach § 15 Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz (BEEG) auf eine Teilzeittätigkeit reduziert, um 
sich um die Kinderbetreuung und Kindererziehung küm-
mern zu können. 
Innerhalb der ersten 36 Monate seit der Reduzierung auf 
eine Teilzeittätigkeit legen wir unserer Prüfung den zeitli-
chen Umfang der ursprünglichen Vollzeittätigkeit zugrunde. 

Als Nachweis gilt die Bescheinigung des Arbeitgebers über 
die Elternzeit nach § 16 Abs. 1 S. 8 BEEG sowie der für 
diesen Zeitraum auf die Teilzeittätigkeit geänderte Arbeits-
vertrag oder eine entsprechende Zusatzvereinbarung. 

Pflege eines Angehörigen 

Die versicherte Person hat ihre Vollzeittätigkeit auf eine 
Teilzeittätigkeit reduziert, um einen pflegebedürftigen An-
gehörigen in größerem Umfang zu pflegen. Sie gilt daher 
als Pflegeperson im Sinne des § 19 Sozialgesetzbuch 
Elftes Buch (SGB XI) und erhält aufgrund ihrer Pflegetätig-
keit Leistungen zur sozialen Sicherung der Altersversor-
gung nach § 44 Abs. 1 SGB XI. 
Innerhalb der ersten 24 Monate seit der Reduzierung auf 
eine Teilzeittätigkeit legen wir unserer Prüfung den zeitli-
chen Umfang der ursprünglichen Vollzeittätigkeit zugrunde. 

Als Nachweis gilt die schriftliche Mitteilung, dass die versi-
cherte Person dem zuständigen Rentenversicherungsträ-
ger als Pflegeperson gemeldet wurde, so wie es in § 44 
Abs. 3 und 4 SGB XI beschrieben wird, sowie der auf die 

Teilzeittätigkeit geänderte Arbeitsvertrag oder eine ent-
sprechende Zusatzvereinbarung. 

Kurzarbeit 

Die regelmäßige Arbeitszeit der versicherten Person wird 
aufgrund eines erheblichen betrieblichen Arbeitsausfalls 
vorübergehend deutlich verringert. Sie erhält daher Kurzar-
beitergeld gemäß §§ 95 ff. SGB III. 
Der Grund für den betrieblichen Arbeitsausfall ist nicht 
relevant. 
Innerhalb der ersten 12 Monate seit Beginn der Kurzarbeit 
legen wir unserer Prüfung den zeitlichen Umfang der ur-
sprünglichen Vollzeittätigkeit zugrunde. 

Als Nachweis gilt die zwischen der versicherten Person und 
dem Arbeitgeber geschlossene Vereinbarung über die 
Kurzarbeit. 

(15) Die gesetzlichen Bezugnahmen in Absatz 14 beziehen 
sich jeweils auf den Stand zum 12.06.2020. 

(16) Zusätzlich zu den oben aufgeführten Regelungen 
bieten wir Ihnen bei einer anlassbezogenen Reduzierung 
der Vollzeittätigkeit in eine Teilzeittätigkeit folgende Mög-
lichkeit: 
Sobald einer der oben genannten Anlässe nachweisbar 
vorliegt, haben Sie das Recht, Ihren Versicherungsschutz 
auf die aktuelle Situation der Teilzeitbeschäftigung anzu-
passen und die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente sowie 
die damit verbundenen Beiträge entsprechend zu reduzie-
ren. 
Nimmt die versicherte Person bei Wegfall des teilzeitauslö-
senden Anlasses ihre Vollzeittätigkeit sodann wieder auf, 
können Sie den Versicherungsschutz innerhalb von 
6 Monaten nach Wiedereintritt in die Vollzeittätigkeit ohne 
erneute Gesundheitsprüfung wieder bis auf die ursprüngli-
che Höhe anheben. Bis zu diesem Zeitpunkt darf jedoch 
weder ein Versicherungsfall im Rahmen einer Berufsunfä-
higkeits-, Erwerbsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitsversi-
cherung eingetreten, noch dürfen Leistungen aus einer 
dieser Versicherungen beantragt worden sein. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 




